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Die mir am 7~ März 1969'überIliittelte schrift­
liche Anfrage der Abgeordneten'zum NatioIl.,alrat Pay und 
Genossen, Zl. 1150/J-NP~1969 betreffend die Beachtung 

, der Vorschriften des § 57 l\bs. 3 RDG. (allgemeine 
Pflichten eines RiChters) durch den Vorsteher des 
Bezirksgerichtes Voitsberg OLGR. Dr. Heribert M ara, 
beehre, ich r±h wie folgt zu 'beantworten: 

Wie ich schon in der Anfragebeantwortung 
1081/AB zu l072/J mitgeteilt h~be, hat der Präsident 
des Oberlandesgerichtes Graz in Ausübung seiner Dienst­
aufsicht ge~äß §§ 73 ff. GOG. OLGR. Dr. Heribert 
Mara durch denünmittelbar dienstvorgesetzten Präsi­
denten des Ländesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz 
darauf' aufmerksam machen zu lassen, daß er sich die 
Vorschrift des § 57 Abs. 3 RDG. jederzeit gegenwärtig 

zu halten habeo . 
Das hierauf vom Präsidenten des Landesgerichtes 

für Zivilr~chtssachen Graz an OLGRo Dr. Heribert Mara 
gerichtete Dienststück hat folgenden Wortlaut: 

"Zufolge Erlasses des Präsidenten des Ober­
landesgerichtes Graz vom 25. Februar 1969,Jv l847-l7d/69, 
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sind Sie zu dem Ihrer Äußerung vom 40 Februar 1969 
zugrunde liegenden Sachverhalt (Aufsichtsbeschwerde 
der Stadtgemeinde Voitsberg - parlamentarische Anfrage) 

darauf aufmerksam zu machen 9 daß Sie sich in Hinkunft 

die Vorschrift des § 57 Abs. 3 EnG. jederzeit gegenwärtig 

zu halten haben." 
Der an den Präsidenten des Landesgerichtes 

für Zivilrechtssachen Graz gerj.chtete zitierte Erlaß 

des Präsidenten des Oberlandesgerichtes Gtaz vom 

250 Februar 1969 lautet wie folgt: 
i;Das Präsidium wird ersucht 9 den Vorsteher 

des Bezirksgerichtes Voitsberg OLGR; Lr. Beribert Mara 

zudem dem doo Berichte vom 4'0 l?ebruar 1969 zugrunde 
liegenden Sachverhalt und der Äußerung des Genannten 
in einer dem Erlaß entsprechenden Weise darauf auf-

merksam zu machen? daß er sich in Hinkunft die Vor-
. schrift des § 57 Ahs 0 ·3 RLG 0 • jederzeit gegenwt.i.rtig zu 

~.' r _ ~ ~ 

halten haben wird. 1I 

Der Präsident des Oberlandesgerichtes Graz . . 
hat noch ergänzend berichtet, daß s1cll, da bei 
OLGRo Dr o Beribert Mara die Kenntnis und Bedeutung der 
Bestimmung des § 57'Abso 3 RDGo füglieh vorausgesetzt 

werden konnte 9 eine wörtliche Wiedergabe dieser Be­
stimmung oder ein sonstiger zusätzlicher Hinweis erübrigte 
und er diesen Hinvieis als eine dem gegebenen Anlaß 
angeme ssene l,laßn&l111l€ erachtet;l um die sen pf'licht- und 
verantwortungsb€v~ußten 'urld bisher voll bewährten Richter 
in Einklang mit den im § 57 Abso 3 RJ)GG verankerten 

Standespflichten ru halten und ihn vor dienstlichen 
Konflikten zu bewahreno 
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